
 Stand Frühjahr 2026 

 

Umsatzsteuer auf Restaurantumsätze 

 

 

Restaurant- und Verpflegungsdienstleistungen, mit der Ausnahme der Abgabe von 

Getränken, die nach dem 31. Dezember 2025 erbracht werden, unterliegen 
dauerhaft einem ermäßigten Umsatzsteuersatz von 7 Prozent. 
 


